
  

  

 

 
   
 

 

 

Gesundheits- und Sozialdepartement 

Veterinärdienst 

Merkblatt vom 2.10.2025 

 

Merkblatt Moderhinke Biosicherheit: So schützen Sie Ihre Schafhaltung 

 

 

Klauenpflege 

• Regelmässige Kontrolle und Pflege der Klauen 

• Hygiene bei der Klauenpflege 

o Sauberes und desinfiziertes Werkzeug verwenden 

o Entsorgung Klauenhorn über Abfall 

 

Tierzukauf, Widderaustausch 

• Zugänge nur aus Moderhinke Betrieben mit Status «frei» 

o Moderhinkestatus in TVD überprüfen 

o Begleitdokumente überprüfen 

• Klauenkontrolle und Klauenbad nach Ablad 

• Separate Aufstallung neuer Tiere, Nachkontrolle 

• Bei Unsicherheiten: Tupferprobe vor Klauenbad 

 

Stallfremde Personen 

• Betriebseigene Stiefel und Überkleider für stallfremde Personen 

• Desinfektionswanne und Stiefelüberzieher 

• Waschgelegenheiten für Stiefel und Hände 

 

 

Infrastruktur, Gerätschaften und Material 

• Hygiene beim Transport 

o Ausleihen von gereinigtem und desinfizierten Transportern 

o Achten auf Sauberkeit der Transporter 

• Hygiene Infrastruktur und Material 

o Ausleihen gereinigter und desinfizierter Klauenwerkzeuge 

o Benutzung sauberer und desinfizierter Klauenstände 

o Benutzung sauberer und desinfizierter Klauenbäder 

 

 

Regelmässige Klauenbäder nach Risikosituationen 

• Märkte oder Ausstellungen 

• Schafschur 

• Transporte 

• Gemeinsame Nutzung Weiden oder Treibwegen 

Dieses Merkblatt wurde mit Hilfe eines Merkblattes des Kanton Bern erstellt. Herzlichen Dank! 

Weitere Informationen oder Merkblätter können der Homepage des Veterinärdienst Luzern 

oder BLV entnommen werden. 

 

 

Moderhinke Bekämpfungsprogramm – Kanton Luzern  


